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  GZ. RV/0229-L/02 
 

Berufungsentscheidung 

Der unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung der BW, (Bw.), vom 27. Jänner 1998 ge-

gen die Bescheide des Finanzamtes X vom 22. Dezember 1997 betreffend Einkommensteuer 

für den Zeitraum 1990 bis 1993 gemäß § 289 Absatz 2 BAO entschieden: 

Die angefochtenen Bescheide werden aufgehoben. 

Entscheidungsgründe 

Die Bw. beantragte für die Jahre 1990 bis 1993 jeweils die Durchführung eines 

Jahresausgleiches. Dies wurde von der Abgabenbehörde erster Instanz mit den Bescheiden 

vom 26. April 1991, 30. November 1992, 29. November 1993 und 14. November 1994 

durchgeführt. 

Im Laufe des Jahres 1996 stellte sich heraus, dass die Bw. steuerpflichtige Einkünfte aus 

Vermietung und Verpachtung erzielt hat, die bislang nicht versteuert worden waren. Im Detail 

wird hierzu auf die Berufungsentscheidung des Unabhängigen Finanzsenates vom 27. Juli 

2005, RV/2052-L/02, verwiesen. 

Mit den Bescheiden vom 10. April 1997 wurde für die Jahre 1990 bis 1993 die Umsatzsteuer 

für die „Mitges“ veranlagt und die Einkünfte gemäß § 188 BAO festgestellt. Diese Schriftstücke 

waren Grundlage für die Änderung der Einkommensteuerbescheide der Bw. gemäß § 295 

BAO. In den nunmehr angefochtenen Einkommensteuerbescheiden vom 22. Dezember 1997 

wurden entsprechende Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung angesetzt. 

Gegen die Einkommensteuerbescheide 1990 bis 1993 wurde mit Schriftsatz vom 27. Jänner 

1998 das gegenständliche Rechtsmittel der Berufung eingebracht. Zur Begründung wurde 
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ausgeführt, dass die Feststellungsbescheide noch nicht rechtskräftig seien. Es seien 

Rechtsmittelfristverlängerungsansuchen eingebracht worden, über die noch nicht entschieden 

worden sei. Es werde der Antrag gestellt, die Einkommensteuerbescheide aufzuheben.  

Mit Berufungsvorentscheidung vom 11. Februar 1998 wurde die Berufung als unbegründet 

abgewiesen und zur Begründung ausgeführt, dass es gemäß § 295 BAO zur 

Einkommensteuerveranlagung keines rechtskräftigen Gewinnfeststellungsbescheides bedürfen 

würde. 

Gegen die Berufungsvorentscheidung wurde mit Schriftsatz vom 9. März 1998 das 

Rechtsmittel der Berufung (offensichtlich gemeint: Antrag auf Entscheidung über die Berufung 

durch die Abgabenbehörde zweiter Instanz bzw. Vorlageantrag) eingebracht und ausgeführt, 

dass die Feststellungsbescheide Grundlage für die Erlassung der Einkommensteuerbescheide 

seien. Aus der Bindungswirkung für abgeleitete Bescheide würde sich ergeben, dass 

abgeleitete Bescheide nicht hinsichtlich der Richtigkeit derjenigen Bescheidelemente, an die 

sie gebunden seien, angefochten werden könnten. Ohne rechtskräftige 

Gewinnfeststellungsbescheide sei die Erlassung beziehungsweise der Bestand der 

Einkommensteuerbescheide für die Jahre 1990 bis 1993 rechtlich nicht möglich.  

Mit Schreiben vom 27. April 1998 wurde die Berufung der Abgabenbehörde zweiter Instanz 

vorgelegt. 

Mit Berufungsentscheidung der Finanzlandesdirektion für OÖ vom 27. November 2000, 

RV58/1-7/1998, wurde die Berufung gegen die Umsatzsteuerbescheide 1990 bis 1993 als 

unzulässig zurückgewiesen. In der Begründung wurde ausführlich dargelegt, dass die 

Miteigentümerschaft bzw. die Gesellschaft bürgerlichen Rechts nur bis zum Verkauf der 

Liegenschaft (im Jahr 1995) angedauert habe. Gemäß § 191 Absatz 2 BAO sei dann, wenn an 

eine bereits beendete Personenvereinigung oder Gemeinschaft ohne eigene 

Rechtspersönlichkeit ein Feststellungsbescheid ergehen soll, dieser an diejenigen zu richten, 

denen die gemeinschaftlichen Einkünfte zugeflossen sind. Im konkreten Fall wären dies die 

Bw. und Frau F. Nach der ständigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes gelte dies auch 

für Umsatzsteuerbescheide. Das heißt, Umsatz- und Feststellungsbescheide, die nach 

Beendigung der Personengesellschaft an diese ergehen, könnten keine Rechtswirkung 

entfalten. 

Im September 2001 erließ die Abgabenbehörde erster Instanz Umsatz- und 

Feststellungsbescheide 1990 bis 1993 an die „Ehemaligen Mitgesellschafter (-Eigentümer), 

Bw. und Frau F“. Gegen die Bescheide 1991 bis 1993 wurde Berufung eingebracht. Diese 

wurde von der Abgabenbehörde zweiter Instanz mit Berufungsentscheidung vom 6. Dezember 

2001 wieder als unzulässig zurückgewiesen, weil eine automatisationsunterstützt erstellte 
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Bescheidausfertigung nachträglich an den korrekten Adressaten angepasst worden sei und 

daher unterschrieben oder beglaubigt werden hätte müssen. Da dies nicht geschehen sei, 

könnten diese Schriftstücke nicht die Rechtsqualität eines Bescheides für sich in Anspruch 

nehmen. 

Die Umsatz- und Feststellungsbescheide 1991 bis 1993, datiert vom 5. September 2002 

wurden schließlich rechtswirksam zugestellt. Auch gegen diese Bescheide wurde das 

Rechtmittel der Berufung eingebracht, über die mit Berufungsentscheidung des Unabhängigen 

Finanzsenates vom 27. Juli 2005, RV/2052-L/02, rechtskräftig entschieden wurde. Für das 

Veranlagungsjahr 1990 wurde am 2. September 2005 ein rechtsgültiger Umsatz- und 

Feststellungsbescheid erlassen. 

In Zusammenhang mit der Einkommensteuerveranlagung der Bw. wurden seit Erlassen der 

nunmehr angefochtenen Bescheide vom 22. Dezember 1997 keine Rechtshandlungen gesetzt. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

 

§ 295 Abs. 1 BAO normiert: "Ist ein Bescheid von einem Feststellungsbescheid abzuleiten, so 

ist er ohne Rücksicht darauf, ob die Rechtskraft eingetreten ist, im Fall der nachträglichen 

Abänderung, Aufhebung oder Erlassung des Feststellungsbescheides von Amts wegen durch 

einen neuen Bescheid zu ersetzen oder, wenn die Voraussetzungen für die Erlassung des 

abgeleiteten Bescheides nicht mehr vorliegen, aufzuheben. Mit der Änderung oder Aufhebung 

des abgeleiteten Bescheides kann gewartet werden, bis die Abänderung oder Aufhebung des 

Feststellungsbescheides oder der nachträglich erlassene Feststellungsbescheid rechtskräftig 

geworden ist."  

Klarzustellen ist, dass trotz des missverständlichen Wortlautes im letzten Satz unter 

"Änderung ... des abgeleiteten Bescheides" die im ersten Satz normierte Ersetzung des 

abzuleitenden (zB Einkommensteuer-) Bescheides durch einen neuen (zB Einkommensteuer-) 

Bescheid zu verstehen ist. Somit sind die angefochtenen, auf § 295 Abs. 1 BAO gestützten 

Bescheide vom 22. Dezember 1997 voll anfechtbar (vgl Ellinger/Iro/Kramer/Sutter/Urtz, BAO, 

§ 295 Anm 13) und damit auch gemäß § 289 Abs. 2 BAO entsprechend der Auffassung der 

Berufungsbehörde in jede Richtung abänderbar und aufhebbar; diesbezügliche 

Einschränkungen durch § 289 Abs. 1 BAO idF BGBl I 2002/97 können nicht vorliegen, weil in 

den Einkommensteuerverfahren der Bw. der Streitjahre keine Aufhebungen gemäß § 289 

Abs. 1 BAO erfolgt sind. 

Die vermeintlichen "Bescheide" des Finanzamtes X vom 10. April 1997, die die Grundlage für 

die Erlassung der angefochtenen Einkommensteuerbescheide vom 22. Dezember 1997 sein 
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sollten, sind ins Leere gegangen. Diese sog ´Nichtbescheide´ stellen keine rechtlich relevante 

Grundlage für die Erlassung abgeleiteter Bescheide dar. Ohne sich tatsächlich auf einen 

Grundlagenbescheid (Feststellungsbescheid) zu stützen, durften die angefochtenen, auf § 295 

Abs. 1 BAO gestützten Einkommensteuerbescheide vom 22. Dezember 1997 für die 

Streitjahre 1990 bis 1993 nach dem Grundsatz "ne bis in idem" aber nicht ergehen, weil über 

die von den angefochtenen Bescheiden erfassten Inhalte - die 

Einkommensteuerveranlagungen 1990 bis 1993 - bereits bescheidmäßig abgesprochen war. 

Gemäß § 289 Abs. 2 BAO idF BGBl I 2002/97 ist die Abgabenbehörde zweiter Instanz bei 

einer inhaltlichen Entscheidung über eine Berufung berechtigt, "sowohl im Spruch als auch 

hinsichtlich der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Abgabenbehörde erster 

Instanz zu setzen und demgemäß den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung 

abzuändern, aufzuheben oder die Berufung als unbegründet abzuweisen." 

Im gegenständlichen Fall war nach Ansicht der Berufungsbehörde (Abgabenbehörde zweiter 

Instanz) die Erlassung der angefochtenen Bescheide vom 22. Dezember 1997 überhaupt 

unzulässig, weshalb sie jedenfalls aufzuheben sind. Damit erlangen die 

Einkommensteuerbescheide für die Jahre 1990 bis 1993 vom 26. April 1991, vom 

30. November 1992, vom 29. November 1993 bzw. vom 14. November 1994 wieder ihre volle 

Wirksamkeit. Da diese aber keine Anfechtungsgegenstände des anhängigen 

Berufungsverfahrens darstellen, können sie mit der vorliegenden Berufungsentscheidung nicht 

abgeändert werden, weshalb die nunmehr rechtskräftigen Feststellungen der Einkünfte vom 

27. Juli 2005 (für 1991 bis 1993) bzw. vom 2. September 2005 (für 1990) in diesem 

Verfahren keine Berücksichtigung finden konnten. Wird nämlich ein Änderungsbescheid 

gemäß § 295 Absatz 1 BAO erlassen, obwohl der hiefür herangezogene Grundlagenbescheid 

rechtlich nicht existent war, so ist diese Rechtswidrigkeit nicht dadurch sanierbar, dass 

nachträglich der Grundlagenbescheid erlassen wird. Nach der Judikatur des 

Verwaltungsgerichtshofes hat eine aufhebende Berufungserledigung zu ergehen und allenfalls 

danach eine neuerliche Änderung gemäß § 295 Absatz 1 BAO seitens der Abgabenbehörde 

erster Instanz. Diese wird dabei auf die Verjährungsbestimmungen der §§ 207 ff BAO Bedacht 

zu nehmen haben. 

Linz, am 16. Juli 2007 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


